IDSTEINER TENNISCLUB
GRUN-WEIR E.V.

Himmelsbornweg 3 - 65510 Idstein

Beitragsordnung

§ 1 Grundsatzliches

1. Die Beitragsordnung ist als Anlage 1 Bestandteil der Satzung des Idsteiner Tennis-Club Griin
Weif e.V.

2. Die Beitragsordnung des Vereins kann unabhangig von der Satzung, jedoch nach deren
Maf3gabe, beschlossen werden.

3. Die Beitragshohe ist durch die Mitgliederversammlung nach den Grundsatzen der Satzung
des Vereins zu beschliefien und bedarf der Bestitigung durch den Vereinsvorstand.

4. Inbesonderen Fillen steht dem Vorstand das Recht zu, Mitgliedern die Zahlung der
Mitgliedsbeitriage zu stunden

5. Fiir die Hohe des Beitrages ist die jeweilige Beitragsgruppe des Mitglieds am 01.01. des
Geschiftsjahres maRgebend. Anderungen der Beitragsgruppe fiir das kommende
Geschiftsjahr, die eine Beitragsverminderung bedeuten, miissen dem Vorstand bis zum
01.01. des Geschaftsjahres schriftlich mitgeteilt werden.

6. Mitglieder, die ohne Zahlung der Gastgebiihr in Hohe von 10 €/Platz/Std. (Tennis-Einzel),
bzw. 15 €/Platz/90 Min (Tennis-Doppel) und 4 €/Spieler/60 Min, bzw. 6 €/Spieler/90 Min
(Padel) mit Nichtmitgliedern spielen (dies gilt insbesondere auch ganzjahrig fiir die
Kunstrasenplatze) konnen vom Vorstand fiir 4 Wochen vom Spielbetrieb ausgeschlossen
werden.

§ 2 Kassierung

1. Der zu entrichtende Jahresbeitrag wird in den ersten 3 Monaten eines Jahres per SEPA
Lastschrifteinzug angefordert. Etwaige Gastgebiihren werden im November eines Jahres
berechnet.

2. Ricklastschriften werden zuziiglich der Gebiihr erneut angefordert. Die Zahlung hat bis
zum 15.04. des laufenden Jahres zu erfolgen.

3. Das Mitglied ist verpflichtet eine Anderung der Bankverbindung unaufgefordert und
unmittelbar dem Vorstand zu melden.

4. Beitragszahlungen, die bis zum 15.04. nicht eingegangen sind, werden angemahnt und sind,
zuzliglich einer Mahngebiihr, bis zum 31.05. des laufenden Jahres zu entrichten.

5. Beitrage, die nach dem 01.06. noch nicht eingegangen sind, werden auf dem Rechtsweg
eingezogen.
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§ 3 Mitgliedsbeitrag

Die Hohe des Mitgliedsbeitrages betréagt jahrlich.

Beitragsgruppe | Mitglieder €
Gruppe 1 Tennis Erwachsene ab 19 Jahre 280 €
Gruppe 2 Tennis Kinder bis 14 Jahrel) 110 €
Gruppe 3 Tennis Jugendliche ab 15 Jahre bis 18 Jahrel) 140 €
Gruppe 31 T-ennis 'Sch?iler, Studenten }md Auszu})i;dende ab 19 bis 140 €
einschlieflich 27 Jahren mit Nachweis?)
Gruppe 32 Softtennis und andere — Erwachsene ab 19 Jahre 120 €
Gruppe 33 Softtennis und andere - Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre 1) 65 €
Gruppe 4 Passiv3) 50 €
Gruppe 5 Familie4) 540 €
Gruppe 6 Padel Erwachsene ab 19 Jahre 85 €
Gruppe 61 Padel Jugend 65 €
Gruppe 62 Padel Familie 200 €
Gruppe 97 Ehrenmitglieder 0
Gruppe 99 Vorstand 0
Gastgebiihren
Platzticket online buchbar 20 €
Tennis pro Platz fiir 60 Min/Einzel und 90 Min/Doppel 10 €/15 €
Padel pro Person fiir 60 Min/90 Min 4/6 €

1) Kinder, die zum Stichtag Geschiftsjahresbeginn (01.01) noch 14 Jahre alt sind, werden der

Beitragsgruppe Kind zugerechnet. Der Wechsel in den Jugendtarif erfolgt dann erst im

darauffolgenden Geschaftsjahr.

2) Nachweis Statuswechsel

Bis zum 01.01. eines Jahres haben Mitglieder aus Beitragsgruppe 31 jahrlich (') unaufgefordert
einen Statusnachweis (Immatrikulationsbescheinigung, Ausbildungsbescheinigung ...) fiir das
kommende Jahr zu erbringen. Wer bis spatestens zu diesem Datum keinen Nachweis erbringt,
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wird ab dem nachstfolgenden Beitragseinzug als Erwachsener Vollzahler gefiihrt. Eine spatere
Korrektur oder Riickerstattung ist aus technisch organisatorischen Griinden fiir das dann
laufende Jahr nicht mehr moglich.

3) Passive Mitglieder

Passive Mitglieder sind generell nicht spielberechtigt. Die elektronische Kontrolle iibernimmt das
Buchungssystem

4) Familie

Ein oder zwei Elternteile und Kinder (bis einschliefdlich 18 Jahre) im gleichen Haushalt kdnnen
den Familientarif beim Vorstand beantragen. Eine Uberpriifung der Voraussetzung erfolgt
jahrlich.

§ 4 Inkraftsetzung/Bekanntmachung

1. Diese Beitragsordnung tritt mit dem Beschluss der Mitgliederversammlung vom
13.03.2023 in Kraft. Mit gleichem Datum treten frithere Beitragsregelungen des Vereins
aufder Kraft.

2. Diese Beitragsordnung (Anlage 1 der Satzung) und die Finanzordnung ist auf der
Vereinswebsite im Downloadbereich verodffentlicht.

Der Vorstand

Idstein, 20.07.2023

Erganzung der Beitragsordnung ab 11.09.2025

FUr neue Mitglieder, die im Laufe des Jahres einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen, wird der
Jahresbeitrag gestaffelt.

® Dbei Eintritt bis 30.06. - 100% des Beitrags

® Dbei Eintritt ab 01.07. - 50% des Beitrags

® Dbei Eintritt ab 01.10. - 25% des Beitrags

Idstein 11.09.2025 - Der Vorstand
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Jens
Textfeld
Ergänzung der Beitragsordnung ab 11.09.2025



Für neue Mitglieder, die im Laufe des Jahres einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen, wird der Jahresbeitrag gestaffelt.

bei Eintritt bis 30.06. - 100% des Beitrags

bei Eintritt ab 01.07. - 50% des Beitrags

bei Eintritt ab 01.10. - 25% des Beitrags 



Idstein 11.09.2025 - Der Vorstand




